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Langschlag, im Jänner 2010 
 
 
 

HEIZKOSTENZUSCHUSS    
 
 
Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen und 
Niederösterreichern einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2009/2010 in 
Höhe von  

€  130,oo 
zu gewähren. 
 
Der NÖ Heizkostenzuschuss kann für die nachstehend angeführten Personengruppen am 
Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes bis spätestens 30. April 2010 beantragt werden. 
 
 
Den NÖ Heizkostenzuschuss sollen erhalten: 
 

� AusgleichszulagenbezieherInnen 
 

� BezieherInnen einer Mindestpension nach § 293 ASVG 
 

� BezieherInnen einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die als 
arbeitssuchend gemeldet sind und deren Arbeitslosengeld/Notstandshilfe den 
jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt 
 

� BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld, deren Familieneinkommen den jeweiligen 
Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt oder Familien, die im Monat September 
2009 oder danach die NÖ Familienhilfe beziehen 
 

� sonstige EinkommensbezieherInnen, deren Familieneinkommen den jeweiligen 
Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt. 

 
 
Die Auszahlung erfolgt wie bisher direkt durch das Amt der NÖ Landesregierung auf das 
entsprechende Konto. 
 
Bei Nichtangabe einer Kontoverbindung wird automatisch eine Postanweisung durchgeführt.  
 
 
 



 
 
 
Zur Prüfung des Anspruches ist der Nachweis aller Einkünfte (z.B. Pensionsbescheid, …) der 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen notwendig.  

 
 
Einkommenshöchstgrenze   – Brutto –   für 2010: 
 
Alleinstehende   €      783,99 
Ehepaare, Lebensgefährten  €   1.175,45 
 
Für jedes Kind unter 18 Jahren ist ein Betrag von  € 82,16  hinzuzurechnen.  
 
 
 
 
 
 

ALTSTOFF- UND PROBLEMSTOFFSAMMELSTELLE  
 
 
Auf Grund des gestiegenen Bedarfes wurden die Öffnungszeiten der Altstoff- und 
Problemstoffsammelstelle verlängert. 
 
Weiters wurde auf vielfachen Wunsch  die Öffnungszeit am Mittwoch  auf den Vormittag  
verlegt.  
 
 
Die geänderten Öffnungszeiten lauten daher:  
 
 
Am 2. Mittwoch im Monat      von   07.30  Uhr   -   11.30  Uhr    -   Neu!!  
 
Am letzten Samstag im Monat von   07.30  Uhr   -   10.30  Uhr  
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